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Kapitel 1.2
Begriffsbestimmungen und Maßeinheiten
Begriffsbestimmungen*)

Bem. In diesem Abschnitt sind alle allgemeinen und besonderen Begriffsbestimmungen aufgeführt.

Im ADR bedeutet:

A

Abfälle: Stoffe, Lösungen, Gemische oder Gegenstände, für die keine unmittelbare Verwendung vor-
gesehen ist, die aber befördert werden zur Aufarbeitung, zur Deponie oder zur Beseitigung durch Ver-
brennung oder durch sonstige Entsorgungsverfahren.

Absender: Das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefährliche Güter versendet. Erfolgt die
Beförderung auf Grund eines Beförderungsvertrages, gilt als Absender der Absender gemäß diesem
Vertrag.

ADN: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnen-
wasserstraßen.

Aerosol: siehe Druckgaspackung.

Antragsteller: Im Fall der Konformitätsbewertung der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter im
Land einer Vertragspartei. Im Fall der wiederkehrenden und außerordentlichen Prüfungen ist der Antrag-
steller die Prüfeinrichtung, der Betreiber oder deren bevollmächtigter Vertreter im Land einer Vertrags-
partei.

Bem. Ausnahmsweise kann auch ein Dritter (z. B. ein Betreiber gemäß Begriffsbestimmung in Ab-
schnitt 1.2.1) die Konformitätsbewertung beantragen.

ASTM: American Society for Testing and Materials (Amerikanische Gesellschaft für Materialprüfung)
(ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Ver-
einigte Staaten von Amerika).

Aufsetztank: Ein Tank – ausgenommen festverbundener Tank, ortsbeweglicher Tank, Tankcontainer
und Element eines Batterie-Fahrzeugs oder eines MEGC – mit einem Fassungsraum von mehr als 450
Litern, der durch seine Bauart nicht dazu bestimmt ist, Güter ohne Umschlag zu befördern, und der ge-
wöhnlich nur in leerem Zustand abgenommen werden kann.

Ausschließliche Verwendung für die Beförderung von Stoffen der Klasse 7: Die alleinige Benutzung ei-
nes Fahrzeugs oder eines Großcontainers durch einen einzigen Absender, wobei sämtliche Be- und Ent-
ladevorgänge vor, während und nach der Beförderung entsprechend den Anweisungen des Absenders
oder des Empfängers ausgeführt werden.

Außenverpackung: Der äußere Schutz einer Kombinationsverpackung oder einer zusammengesetzten
Verpackung, einschließlich der Stoffe mit aufsaugenden Eigenschaften, der Polsterstoffe und aller ande-
ren Bestandteile, die erforderlich sind, um Innengefäße oder Innenverpackungen zu umschließen und zu
schützen.

B

Batterie-Fahrzeug: Ein Fahrzeug, das aus Elementen besteht, die durch ein Sammelrohr miteinander
verbunden sind und die dauerhaft auf einer Beförderungseinheit befestigt sind. Als Elemente eines Bat-
terie-Fahrzeugs gelten Flaschen, Großflaschen, Druckfässer und Flaschenbündel sowie Tanks mit einem
Fassungsraum von mehr als 450 Liter für Gase der Klasse 2.

Bauart für die Beförderung von Stoffen der Klasse 7: Die Beschreibung eines radioaktiven Stoffes in
besonderer Form, eines gering dispergierbaren radioaktiven Stoffes, eines Versandstückes oder einer
Verpackung, die dessen/deren vollständige Identifizierung ermöglicht. Die Beschreibung kann Spezifika-
tionen, Konstruktionszeichnungen, Berichte über den Nachweis der Übereinstimmung mit den Vor-
schriften und andere relevante Unterlagen enthalten.

1.2.1
R auch 2.2.1.1.7
R auch 2.2.1.1.8
R 2.2.41.1.3
R 2.2.41.1.9
R 2.2.52.1.11
R 2.2.61.1.3
R 2.2.62.1.3
R 2.2.7.1.3
R 2.2.9.1.10
R 6.2.2.5.1
R 6.7.2.1
R 6.7.3.1
R 6.7.4.1

*) Anmerkung des Verlags: Die in den Begriffsbestimmungen dieses Abschnitts enthaltenen Begriffe, die Gegenstand einer entsprechen-
den Begriffsbestimmung sind, sind in Kursivdruck dargestellt.

R 1.1.2.4
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